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Hinweis zur Ausstel lung von ZuwendungsbestätiSqlgel.
Die Körperschaf t i;i-tE.;Ätiöt, rü"'§E;il;;-älE^ill_ru. venwenduns f Ür' diese Zwecke zugewendet

werden, Zuwenctungsbestätigungen..nacn aintt ich vongescnriöoenäm Vordrück (§ 50 Abs' 1 EstDV) auszu-

sterten. Bie amttichen Muster für oie-Äüssiäriünö steueriicner Zuwendungsbestätigungen stehen im

Internet unter httöi,)tün.iormutare:oiinr.oe ari ausfü1 lbare Formulare zur verfügung'

Die Könpenschaft ist nicht benechtigt, für Mitgliedsbeiträge zuwendungsbestätigungen nach amtlich
vorgeschriebenem vä.oluör. (s-so los]-r r§toVl äuszustellenl weil Zwecke i. S. des § 1ob Abs' 1

Satz I EStG geföndent werden.

Zuwendungsbestät igungen für spenden und ggf. Mitgl iedsbeiträge
wenn das-Datum diäsei fr.eistel lungsbescheicles nicht länger a1s
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs' 5 A0).

dürfen nur ausgestellt wenden,
f ünf Jahre zunück'l i egt . Di e Fr i st
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Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwentlungen
Wer voisätzlich oder grob fahnlässig eine unnichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oden venan-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der zuwendungsbestätlgung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken venwendet werden, haftet fÜr die entgangene Steuer. Dabei t.rlind die entgangene Einkommen-
steuer oder Könperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewenbesteuer pauschal mit 15% den Zuwen-
dung angesetzt (§ 1ob Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nn. 5 GewStG).

Hi nweise zum Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2028 zufließen, neicht fün die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzugnach§44aAbs.4und7Satz1Nr.1so1yieAbs.4bSatz1Nr.3undAbs.10
Satz 1 Nn. 2 ESIG die Vorlage dieses Bescheides oder die Übenlassung einen Kopie clieses Be-
scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeltpunkt für die Erstattung von Kapitalentragsteuer
nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nt". 3 ESIG durch das depotfühnende Kredit-, Finanzdienstlejstungs- oder
Wentpapi en i nst i tut .

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfalIen, für'den die Befreiung von der Kör[er'schaftsteuen ausgeschlossen ist.
Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuenbefneiungen auch in Zukunft von der tat-
sächl'ichen Geschäftsführung abhängt, die den Nachprüfung durch das Finanzamt - SSf. im Rahmen ej-nen Außenprüfung - untenliegt. D'ie tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aüöschließliche
und unmittelbane Enfüllung den steuenbegünstigten Zwecke gerichtet sein uncl die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufsteliung cler Einnahmen uncl Ausgab-en, Tätigkeitsbenicht, Vermögensübersicht mit Nachweisen üben Bi'ldung ünd Entwick'lung der Rüc[-lagen) nachgewiesen werden (§ 63 A0).
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Er I äuterungen
Es ist regelmäßig zu überpnüfen, ob die tatsächliche Geschäftsführung den gemeinnützigkeits-
rechtlichen Bestimmungen entspricht. Ihre nächste Steuenerklärung neichen Sie bitte - vorbehalt*
lich einer abweichenden Auffondenung des Finanzamtes - für die Jahne 2024 bis 2026 ein. Die
Steuenerk'länung ist spätestens Encle Ju11 2027 bzw. bei Beauftnagung eines Steuerberaters, Rechts-
anwalts oden Wintschaftspr'üfens spätestens Ende Februar 2O28 einzureichen (§ 149 Abs. 2 und 3 den
Abgabenordnung ) .

Bitte achten Sie danauf, alle in der Steuererklärung genannten Unten'lagen (Bjlanz, Gewinn- und
Vet lustnechnung bzw. Aufste'l 'l ung über sämtliche Einnahmen und Ausgaben, Aufste'l lunE über das Ver'-
mögen, Pnotoko'l Ie der Mitgl iederversammlung, Geschäftsbericht, Tätigkeitsbericht ust,,l. ) mit
ei nzurei chen.
Ich weise danauf hin, dass die Übermittlung der Steuererklänung elektnonisch zu erfolgen hat;
dies kann entweder über das ELSTER I 0nl ine-Finanzamt (www.elsten.de) oden mittels kommenziellen
Steuensof tware erfol gen,

Datenschutzhi nwei s :

Informationen über die Veranbeitung personenbezogener Daten in clen Steuerverwaltung und Über thne
Rechte nach der Datenschutz-Gnundvenordnung sowie üben Ihre Ansprechpartner.in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreiben der Flnanzverwaltung. Dieses
Informatjonsschreiben finden Sie unter tl,t,l,w.finanzamt.de (unter den Rubrik "Datenschutz") oder
erhal ten Sie bei Ihnem Finanzamt.

Recht sbehe I f sbe I ehr ung
Gegen diesen Freistel'lungsbescheid lst den Einspnuch gegeben.
Ein Einspnuch ist Jedoch ausgesch'lossen, soweit diesen Bescheid einen Verwajtungsakt ändert oden
ersetzt, gegen den ein zu1ässiger Einspruch oden (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oclen Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fa'l1 trird cler neue
Venwaltungsakt Gegenstand cles Rechtsbehelfsverfahrens. Dies gi It auch, soweit sich ein
angefochtener Vorauszahlungsbescheid dunch die Jahnessteuenfestsetzung erledigt.
Der Einspruch ist bei clem vorbezeichneten Finanzamt schniftl ich einzuneichen, diesem e'lektronisch
zu übenmitte'ln oder dort zun Niedenschnlft zu enklänen.
Die Fnist für die Einlegung eines Einspruchs betnägt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben wonden ist. Bei Zusendung clurch einfachen
Bnief oden Zustellung mittels Einschneiben durch Ubergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dnitten Tag
nach Aufgabe zun Post a'ls bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem spätenen Zeitpunkt
zugegangen i st .

Bei Zustel lung mit Zustel lungsurkunde oden mittels Einschrejben mit Rückschein oden gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe den Tag den Zustellung.
Bei Einlegung des E'inspruchs sol I der Venwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Ejnspnuch nichtet. Es so'l1 angegeben werden, invliet,tleit der Verwaltungsakt angefochten wird. Fennen
sollen die Tatsachen, die zun Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Zu Ihner Infonmation:
Wenn Sie beabsichtigen, einen Elnspnuch elektronisch einzulegen, wjrd empfohlen, den Einspnuch
üben "Mejn ELSTER" (www.elster.de) oden jede andere Steuer-software, die die Mög'l ichkeit des
elektnonischen Einspruchs anbietet, zu übenmitteln.

we'i tere Informat lonen

Öffnungsze i ten :

Te'l efoni sche Senv i cezei ten
Mo. - Do. 8:OO bis 18:OO Uhr
Fr . 8 :OO bi s 16 :OO Uhr
Gnundsteuer-Hot'l i ne
Mo. - Fr. O9:OO bis 10:OO Uhr

Servicezeiten vor 0rt
Mo. - Mi . I :OO b ls 13 :OO Uhr
Do. 8:OO bis 17:OO Uhr
Fr. 8:OO bis 12:OO Uhr
und nach Veneinbarung
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